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Soldan Institut

Quersubventionierung
im RVG: Fiktion oder
Wirklichkeit?

Im Jahr 2005 haben über 1.000 Rechtsanwälte dem Soldan
Institut für Anwaltmanagement e.V. Auskunft auf mehr als
50 Fragen zu ihren Gewohnheiten beim Abschluss von
Vergütungsvereinbarungen und den wirtschaftlichen Rah-
menbedingungen ihrer Tätigkeit gegeben*. Einzelne Aspekte
der Studie beleuchtet das Soldan Institut für Anwaltmanage-
ment in einer Serie von Kurzbeiträgen.

I. Das Prinzip der Quersubventionierung im
Tarifgesetz

Charakteristisch für die subsidiäre Tarifierung der anwalt-
lichen Vergütung ist im deutschen Recht das Prinzip der
Quersubventionierung1. Das anwaltliche Tarifgesetz – zu-
nächst die RAGebO, später die BRAGO und seit 2004 das
RVG – ist im Bereich der wertabhängigen Gebühren von die-
sem Prinzip bestimmt. Das System wertabhängiger Geb-
ühren hat zur Folge, dass der gleiche Umfang einer Tätigkeit
unterschiedlich vergütet wird, nämlich bei höheren Gegen-
standswerten höher als bei niedrigen Gegenstandswerten.
Ein höherer Gegenstandswert bedeutet nicht regelmäßig
auch einen höheren Arbeitsaufwand für den Rechtsanwalt.
Nach der idealisierenden Vorstellung des Gesetzgebers sind
diese Konsequenzen hinzunehmen, da der Taxe der Gedanke
der Mischkalkulation zu Grunde liegt. Die vom Rechtsanwalt
vereinnahmte hohe Vergütung bei hohen Streitwerten soll
die nicht kostendeckenden Einnahmen bei niedrigen Streit-
werten kompensieren, damit der Bürger von der Durchset-
zung von Ansprüchen mit geringem Streitwert nicht durch
zu hohe Kosten abgeschreckt wird2. Ein zeitgenössischer
Kommentator hat dieses Wirkungsprinzip im Jahr 1905 so
charakterisiert: „Sie [die Anwälte] wollen durchaus nicht
berücksichtigen, dass, wenn ja einmal in einem Falle die auf
eine solche Sache verwendete Mühe nach den Sätzen der
Gebührenordnung nicht entsprechend honoriert sein sollte,
ein anderes Mal eine überaus reichliche Ausgleichung dieses
Mankos ihnen in den Schoß fällt“3.

II. Anekdotische Belege zur Funktionsfähigkeit

Anekdotische Belege sprechen 100 Jahre später dafür, dass
auf dem modernen, stark segmentierten Anwaltsmarkt die
Quersubventionierung nicht mehr in dem Maße funktioniert
wie in früheren Zeiten4. Lukrative Industriemandate mit ho-
hen Streitwerten finden sich fast durchgängig bei Großsozie-
täten, die sich oftmals mit den weniger lukrativen Kleinman-
daten des Durchschnittsbürgers nicht mehr befassen. Der
Einzelanwalt oder die Kleinsozietät hingegen wird in aller
Regel nur zufällig ein wirklich lukratives Großmandat erhal-
ten, bei dem sich mit verhältnismäßig wenig Aufwand hohe
Überschüsse erzielt werden können. Die im Auftrag des
Bundesministeriums für Wirtschaft tätige Deregulierungs-
kommission hat bereits im Jahr 1991 festgestellt, dass die
Quersubventionierung „in der Berufspraxis auf vielfältige

Weise durchlöchert worden [ist, das Tarifgesetz]... seinen
Zweck verfehlt“ habe5. Die Deregulierungskommission stellt
folgende Behaupung auf:

,,Einerseits weichen potente Mandanten, also die Finan-
ziers der Quersubventionierung, auf billigere Alternativen
aus. Sie klagen nur Teilansprüche ein, gehen vor Schieds-
gerichte und zu ausländischen Notaren oder vereinbaren mit
ihren Beratern pauschalierte Honorare. Andererseits neigt
die Anwaltschaft, wie der starke Trend zum Wirtschafts-
anwalt belegt, zum Rosinenpicken. Viele Anwälte akquirie-
ren ausschließlich wirtschaftsrechtliche Mandate mit hohem
Gegenstandswert, lehnen solche mit geringem Verdienst wie
zum Beispiel strafrechtliche oder familienrechtliche Mandate
ab. Wo das geschieht, scheitert die Quersubventionierung.“6

III. Der empirische Befund

Ausgehend von dieser Einschätzung hat das Soldan Institut
interessiert, wie die Anwaltschaft die Funktionsfähigkeit des
Prinzips der Quersubventionierung in der Berufspraxis er-
lebt. Gefragt wurde: „Die im RVG vorgesehenen streitwert-
abhängigen Gebühren sind von der Idee der Quersubventio-
nierung ertragsschwacher durch ertragsstarker Mandate
getragen. Funktioniert diese Quersubventionierung in ihrer
Kanzlei?“

1. 26 % der Rechtsanwälte sehen sich zu einer Einschät-
zung der Funktionsfähigkeit der Quersubventionierung in
ihrer Kanzlei außerstande. Dies ist umso bemerkenswerter,
als unter betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten zu erwar-
ten wäre, dass anwaltliche Unternehmer ihre Mandatsstruk-
tur kritisch analysieren, um zu entscheiden, ob Einnahmen
durch individuelles Pricing mit Hilfe von Vergütungsverein-
barungen oder durch die Abrechnung der gesetzlichen Tarif-
vergütung generiert werden. Die Möglichkeit einer Einschät-
zung hängt ersichtlich mit der Berufserfahrung der
Befragten zusammen: Die Quote derjenigen, die keine Aus-
sage treffen konnten, lag in den Zulassungsjahrgängen ab
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Abb. 1: Funktionsf#higkeit der im RVG vorgesehenen Quersubventionierung

* Die Gesamtstudie ist unter dem Titel Hommerich/Kilian, „Vergütungsvereinbarun-
gen deutscher Rechtsanwälte“ im Anwaltverlag in Buchform erschienen (ISBN
3-8240-5402-7, 15 E).

1 Hierzu auch Kilian, in Krämer/Mauer/Kilian, Vergütungsvereinbarung und
-management, München 2005, Rdnr. 194ff.

2 So selbstverständlich dieses Prinzip der Quersubventionierung in Deutschland ist,
so unverständlich erscheint es etwa amerikanischen Beobachtern, die kein Ver-
ständnis dafür haben, dass ein Bürger den Rechtsstreit eines anderen Bürgers mit
zu finanzieren hat; vgl. Allen vs Shalala, 48 F.3d 456 (9th Cir 1995); Straw vs. Bo-
wen, 886 F.2d 1167, 1171 (9th Cir.)

3 Freymut, Schutz vor dem Rechtsanwalt – Ein freimütig Wort über die Praxis von
Rechtsanwälten und Anwaltskammern, Dresden 1905, S.33.

4 Vgl. etwa Madert, AnwBl. 1998, 436: „[Das Tarifgesetz] beruht zwar auf dem Prin-
zip der Pauschgebühren und dem der Mischkalkulation und Querfinanzierung. Mit
der Wirklichkeit heute hat das nichts mehr zu tun.“.

5 Deregulierungskommission, Marktöffnung und Wettbewerb, 1991, 111 Nr. 455, 106
Nr. 437.

6 Deregulierungskommission, Marktöffnung und Wettbewerb, 1991, 106 Nr. 437.
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1996 um mehr als 20 % höher als bei den berufserfahrene-
ren Kollegen. Insgesamt sechs Prozent der Befragten teilen
mit, dass sich das Problem der wirksamen Quersubventio-
nierung für sie nicht stelle, weil man grundsätzlich nicht
nach dem RVG abrechne. In Sozietäten mit mehr als zehn
Vollzeit tätigen Rechtsanwälten ist der entsprechende Wert
mit 28 % erwartungsgemäß deutlich höher als bei Einzel-
anwälten (3 %) oder in Sozietäten mit bis zu fünf anwalt-
lichen Berufsträgern (5 %).

2. Die Rechtsanwälte, die sich zu einer Einschätzung in
der Lage sehen (insgesamt 68 %), haben sehr unterschiedli-
che Erfahrungen mit der Quersubventionierung gemacht
(Abb. 2): 49 % von ihnen geben an, dass in ihrer Kanzlei er-
tragsschwache Mandate in einem Maß überwiegen, dass die
Quersubventionierung nicht funktioniere. 45 % haben hin-
gegen die Erfahrung gemacht, dass die Mischung von er-
tragsschwachen und ertragsstarken Mandaten stimmt. 6 %
der Rechtsanwälte geben an, dass in ihrer Kanzlei ertrags-
starke Mandate überwiegen, das Prinzip der Quersubventio-
nierung ihnen also günstig ist.

3. Deutliche Unterschiede ergeben sich bei einer nach
Kanzleigröße differenzierenden Betrachtung (Abb. 3): Wäh-
rend knapp zwei Drittel (63 %) der in Einzelkanzleien oder
Bürogemeinschaften tätigen Rechtsanwälte beklagen, dass
die Quersubventionierung in ihrer Kanzlei versage, teilen die
Einschätzung lediglich 29 % der Befragten aus Sozietäten
mit zu fünf Vollzeit tätigen Anwälten und 38 % der Rechts-
anwälte aus Sozietäten mit fünf bis zehn anwaltlichen Be-
rufsträgern. In Sozietäten mit mehr als zehn Rechtsanwälten
sind es lediglich 20 %, die die Funktionsfähigkeit der Quer-
subventionierung aufgrund ertragsschwacher Mandate be-
mängeln. In Einzelkanzleien und Bürogemeinschaften, in
denen 48 % aller Befragten tätig sind, ist das im RVG ange-
legte Wirkungsprinzip damit in der Berufspraxis mehrheit-
lich nicht realisiert. In Sozietäten funktioniert hingegen die
Quersubventionierung oder es überwiegen sogar die ertrags-
starken Mandate.

4. Besonders deutlich fallen die Unterschiede bei einer
Orientierung an der Mandatsstruktur aus (Abb. 4). Rechts-

anwälte aus Kanzleien mit einem niedrigeren Anteil (bis zu
25 %) gewerblicher Mandate beklagen zugleich einen beson-
ders hohen Anteil ertragsschwacher Mandate: 64 % von ih-
nen bezweifeln die Funktionalität der Quersubventionierung
aus diesem Grund, wohingegen Anwälte aus Kanzleien mit
einem höheren Anteil gewerblicher Mandate diese Ansicht
deutlich seltener teilen. 45 % der Rechtsanwälte aus Kanz-
leien mit 26 % –50 % gewerblicher Mandantschaft und 28 %
der Befragten aus Sozietäten mit 51 % – 75 % solcher Mandan-
ten bewerten ihre Mandate als ertragsschwach, Die stark ge-
werblich orientierten Kanzleien betreuen – so scheint es –
auch die ertragreichsten Mandate: Lediglich knapp weniger
als ein Viertel (23 %) von ihnen bezeichnet ihre Mandate
überwiegend als ertragsschwach. Die kritische Lage von
Kanzleien, die überwiegend Privatklientel bedienen, wird
durch die weitere Tatsache illustriert, dass in solchen Kanz-
leien Vergütungsvereinbarungen seltener geschlossen wer-
den als in Kanzleien, die in stärkerem Maße gewerbliche
Mandantschaft betreuen. Im Ergebnis ist festzuhalten, dass
die Rechtsanwälte mit überwiegend privaten Mandaten deut-
lich weniger auf die Funktionsfähigkeit der Quersubventio-
nierung setzen können als ihre eher auf Gewerbemandate
orientierten Kollegen.

IV. Fazit

Die vom Soldan Institut für Anwaltmanagement erhobenen
Daten belegen anschaulich, dass das Prinzip der Quersub-
ventionierung in einem stark segmentierten Anwaltsmarkt
nicht mehr uneingeschränkt die vom historischen Gesetz-
geber beabsichtigte Wirkung entfalten kann: Kanzleien ge-
ringer Größe, schwächer ausgeprägter Spezialisierung und/
oder solche mit einem niedrigen Anteil gewerblicher
Mandantschaft berichten überwiegend, dass sie nicht über
hinreichend ertragsstarke Mandate verfügen, welche die er-
tragsschwachen Mandate kompensieren könnten. Dies ist
umso problematischer, als in Kanzleien mit diesen Struktur-
merkmalen Vergütungsvereinbarungen, mit denen die Kon-
sequenzen des Tarifgesetzes korrigiert werden könnten, un-
terdurchschnittliche Verwendung finden.

Vorschau: Der nächste Bericht aus dem Soldan Institut wird sich mit
Stundenhonoraren der Anwaltschaft befassen.
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Abb. 2: Funktionsf#higkeit der im RVG vorgesehenen Quersubventionierung –
nur Befragte, die Angaben zur Quersubventionierung machten
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Abb. 3: Funktionsf#higkeit der im RVG vorgesehenen Quersubventionierung nach
Kanzleigr1ße – nur Befragte, die Angaben zur Quersubventionierung machten
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Abb. 4: Funktionsf#higkeit der im RVG vorgesehenen Quersubventionierung nach Man-
datsstruktur – nur Befragte, die Angaben zur Quersubventionierung machten
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